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§ 21 Aufsichtsrat 
 
1.  Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 
     3 Mitgliedern; höchstens jedoch 9 Mit-- 
     gliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates 
     müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft 
     und natürliche Personen sein. 
     Gehören juristische Personen oder 
     Personengesellschaften der Genossenschaft 
     an, können die - zur Vertretung 
     befugten - Personen in den Aufsichtsrat 
     gewählt werden. 
2. Aufsichtsratsmitglieder können nicht 
     zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernde 
     Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. 
     Sie dürfen auch nicht als Mitarbeiter in 
     einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft 
     stehen. Mitglieder des Aufsichtsrates 
     können nicht sein die Ehepartner, eingetragene 
     Lebenspartner sowie weitere 
     nahe Angehörige eines Vorstands- oder 
     Aufsichtsratsmitgliedes oder eines Mitarbeiters, 
     der in einem Arbeitsverhältnis 
     zur Genossenschaft steht. 
3. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der 
    Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. 
    Ihre Amtszeit endet mit Schluss der Mitgliederversammlung, 
    die über die Entlastung 
    für das zweite Geschäftsjahr nach 
    der Wahl beschließt. Hierbei wird das 
    Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied 
    gewählt wird, nicht mitgerechnet. 

§ 21 Aufsichtsrat 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern; höchstens 
jedoch 9 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persön-
lich Mitglied der Genossenschaft und natürliche Personen sein. 
Gehören juristische Personen oder Personengesellschaften der Genos-
senschaft an, können die zur Vertretung befugten Personen in den Auf-
sichtsrat gewählt werden. 
 
(2) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder 
oder dauernde Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch 
nicht als Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft  
stehen. Mitglieder des Aufsichtsrates können nicht sein die Ehepartner, 
eingetragene Lebenspartner sowie weitere nahe Angehörige eines  
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedes oder eines Mitarbeiters, der in 
einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft steht. 
 
(3) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung 
für 3 Jahre gewählt. Ihre Amtszeit endet mit Schluss der Mitgliederver-
sammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach 
der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Auf-
sichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Alljährlich scheidet 
ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus und ist durch Neuwahlen zu 
ersetzen. In den beiden ersten Jahren entscheidet darüber das Los,  
später die Amtsdauer. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(4) Ist ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig ausgeschieden, so beschränkt 
sich die Amtsdauer des an seiner Stelle gewählten Mitgliedes auf die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
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    Alljährlich scheidet ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder 
     aus und ist durch Neuwahlen 
     zu ersetzen. In den beiden ersten Jahren 
     entscheidet darüber das Los; später 
     die Amtsdauer. Wiederwahl ist zulässig. 
4. Ist ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig ausgeschieden, 
    so beschränkt sich die Amtsdauer 
    des - an seiner Stelle gewählten 
    Mitgliedes - auf die restliche Amtsdauer 
    des ausgeschiedenen. 
5. Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder 
    sind durch die Mitgliederversammlung 
    abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. 
    Sinkt die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates 
    unter die Mindestzahl (Abs. 1) oder 
    unter die für die Beschlussfassung notwendige 
    Anzahl (§ 24 Abs. 4), so muss unverzüglich 
    eine Mitgliederversammlung einberufen 
    werden, um Ersatzwahlen vorzunehmen. 
6. Nur für einen - im Voraus begrenzten - Zeitraum 
    kann der Aufsichtsrat einzelne seiner 
    Mitglieder zu Vertretern von verhinderten 
    Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser 
    Zeit und bis zur erteilten Entlastung dürfen 
    sie - wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand - keine 
    Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. 
7. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
    einen Vorsitzenden, einen Schriftführer und 
    deren Stellvertreter. Das gilt auch, soweit 
    sich seine Zusammensetzung durch Wahlen 
    nicht verändert hat. 
8. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 
 
(5) Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Mitglie-
derversammlung abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. 
Sinkt die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter die Mindestzahl 
(Abs. 1) oder unter die für die Beschlussfassung notwendige Anzahl (§ 24 
Abs. 4), so muss unverzüglich eine Mitgliederversammlung einberufen 
werden, um Ersatzwahlen vorzunehmen. 
 
(6) Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat 
einzelne seiner Mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmit-
gliedern bestellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung dürfen 
sie wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand keine Tätigkeit als Aufsichtsrats-
mitglied ausüben. 
 
(7) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen 
Schriftführer und deren Stellvertreter. Das gilt auch, soweit sich seine 
Zusammensetzung durch Wahlen nicht verändert hat. 
 
(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese ist von jedem 
Mitglied des Aufsichtsrates zu unterschreiben. 
 
(9) Dem Aufsichtsrat steht eine angemessene Aufwandsentschädigung, 
auch in pauschalierter Form, zu.  
Soll ihm für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat eine Vergütung gewährt wer-
den, beschließt hierüber sowie über die Höhe der Vergütung die Mitglie-
derversammlung. 
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     Ihm steht eine Vergütung zu, die 
    auch die üblicherweise auftretenden 
    Aufwendungen abdeckt. Die Gesamthöchstgrenze 
    Für die Vergütung des 
    Gesamtaufsichtsrates beträgt 20.000 ¤ 
     im Jahr; darin sind alle Auslagen und 
     Sitzungsgelder enthalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


